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§ 4

Begriffsbestimmungen

(11) Baulärm:   jedes die öffentliche Ordnung störende Geräusch, das im Zuge von Bauarbeiten entsteht; 

(41) Nachbar:  Eigentümer oder Inhaber eines Baurechtes (Bauberechtigter) der an den Bauplatz angrenzenden Grundflächen sowie jener Grundflächen, die zum vorgesehenen Bauplatz in einem solchen räumlichen Naheverhältnis stehen, dass vom geplanten Bau oder dessen konsensgemäßer Benützung Einwirkungen auf diese Grundflächen ausgehen können, gegen welche die Bestimmungen dieses Gesetzes Schutz gewähren, oder dass von seiner genehmigten gewerblichen oder landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betriebsanlage Einwirkungen auf den Bauplatz ausgehen können;

(49) Ortsübliche Belästigungen:  die in den betroffenen Gebieten tatsächlich vorhandenen, zumindest jedoch die in Gebieten dieser Art üblicherweise auftretenden Immissionen;

Entscheidungen:

1. Wie der VwGH in einem Erkenntnis vom 9. März 1993, Zl. 92/06/0235, ausgesprochen hat, ist der Maßstab des Zulässigen in Ansehung von Belästigungen der Nachbarn im Rahmen des Ortsüblichen das so genannte Widmungsmaß des zur Bebauung ausersehenen Bauplatzes. Nach dem genannten Erkenntnis darf die Summe der vorhandenen Grundbelastung und der aus dem Projekt hervorgehenden Zusatzbelastungen das Widmungsmaß nicht überschreiten. 

VwGH 9. Juni 1994, Zl. 93/06/0174, AW 93/06/0031

2. Bei der Beurteilung der Frage, ob Emissionen eine das ortsübliche Ausmaß übersteigende Belästigung oder Gefährdung der Nachbarschaft herbeiführen, ist von einem sich an der für das zu bebauende Grundstück im Flächenwidmungsplan festgelegten Widmungskategorie orientierten Durchschnittsmaßstab auszugehen (vgl. VwGH 21.05.1992, Zl. 91/06/00143, unter Hinweis auf d. Erkenntnis v. 13.04. 1989, Zlen. 87/06/0003, 0004). 

Bauführungen, deren Emissionen nach der Widmungsart unzulässig wären, können daher nicht als ortsüblich angesehen werden (vgl. VwGH 21.05.1992, Zl. 91/06/0143). VwGH 17. 03.1994, Zl. 93/06/0096.

3. Bei der Frage der Belästigung handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Die Frage, ob ein bestimmter Sachverhalt eine „Belästigung“ bedeutet, ist als Rechtsfrage von der Behörde  und nicht vom Sachverständigen zu lösen. Dieser hat vielmehr nur die Aufgabe, die als Ursache der Belästigung in Betracht kommenden Immissionen hinsichtlich Art und Ausmaß  (gegebenenfalls auch hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung und ihres physikalischen Verhaltens) zu beschreiben und – soweit dazu nicht das allgemeine Erfahrungswissen ausreicht – auch darzulegen, ob, in welcher Weise und unter welchen Voraussetzungen sie als unangenehm empfunden werden. 
VwGH 17. 03.1994, Zl. 93/06/0096

4. Die Frage, ob eine das örtlich zumutbare Maß übersteigende Belästigung vorliegt, bedarf stets der Beantwortung durch einen medizinischen Sachverständigen. 
VwGH 31.05.1994, Zlen. 94/05/0070, AW 94/05/0023

§ 13

Abstände

(12) Lässt der Verwendungszweck von baulichen Anlagen eine das ortsübliche Ausmaß übersteigende Belästigung oder Gesundheitsgefährdung der Nachbarschaft erwarten oder ist dies zum Schutz des Ortsbildes erforderlich, hat die Behörde größere Abstände vorzuschreiben.
§ 26

Nachbarrechte

(1) .............

1.  die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem Flächenwidmungsplan, einem

 
    Bebauungsplan und mit Bebauungsrichtlinien, soweit damit ein Immissionsschutz

 
    verbunden ist; 

· Die dem Gebietscharakter nicht widersprechen (reine Wohngebiete), 

· keine dem Wohncharakter des Gebietes widersprechenden Belästigungen der

Bewohnerschaft verursachen (allgemeine Wohngebiete),

· keine diesem Gebietscharakter widersprechenden Belästigungen verursachen

(Kerngebiet).

§ 43

(2)    ...........

3. Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Das Bauwerk muss derart geplant und ausgeführt sein, dass die Hygiene, die Gesundheit und der Umweltschutz durch folgende Einwirkungen nicht gefährdet werden:

(a) Freisetzung giftiger Gase, 

(b) Vorhandensein gefährlicher Teilchen oder Gase in der Luft, 

(c) Emission gefährlicher Strahlen,

(d) Wasser- oder Betonverunreinigung oder –vergiftung,

(e) Unsachgemäße Beseitigung von Abwasser, Abgasen, Rauch sowie festem oder flüssigem Abfall, 

(f) Feuchtigkeitsansammlung in Bauteilen und auf Oberflächen von Bauteilen in Innenräumen. 

5.  Schallschutz

Das Bauwerk muss derart geplant und ausgeführt sein, dass der von den Benützern oder vom Nachbarn wahrgenommene Schall auf einem Pegel gehalten wird, der nicht gesundheitsgefährdend ist und bei dem zufriedenstellende Wohn- und Arbeits-bedingungen sichergestellt sind. 

